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Die Abteilung Ausbildung des BSSV erlässt für den Kantonalen Nachwuchstag Gewehr 300m der 
Jugend und Junioren folgende Ausführungsbestimmungen (AFB): 
 
 
1. Grundlage 
Reglement des BSSV über den Kantonalen Nachwuchstag 300m Gewehr. 
(Gültig ab 01.02.2007) 
 
2. Zeitfenster 
Dieser Wettkampf kann von  01.04.2010  bis  09.08.2010 durchgeführt werden. 
Spätester Rückschub: 14.08.2010 beim Wettkampfchef 

 
3. Anmeldung und Materialbestellung 
Die Kursleiter, Nachwuchsverantwortlichen oder Vereinspräsidenten aller dem BSSV 
angeschlossenen Vereine bestellen die Standblätter schriftlich oder per Mail beim zuständigen 
Wettkampfchef: 
 

Für 2010 bei: Thomann Peter, Reutegraben,  3531 Oberthal  

                      Tel. P 031 711 13 68, Natel 079 653 78 12, E-Mail: thomannpeter@bluewin.ch 
 
 
4. Qualifikation und Schiessprogramm 
Die Qualifikation wird über den JU+VE Stich in den Vereinen geschossen. 20 Schuss Einzel. 
 
Die Finalteilnehmer werden vom Wettkampfchef zum We ttkampf eingeladen . 
 

Teilnehmerkategorien Jahrgang Anzahl Schüsse Qualif izierte Schützen 

Jugend    (Kategorien A / D  1994 – 2000 20 10 / 30 

Junioren  (Kategorien A / D 1990 – 1993 20 15 / 80 

   Total 135 
 

5. Schiessprogramm 
  5 Probeschüsse Einzel Obligatorisch 
10 Schuss Einzel 
  5 Schuss Serie ohne Zeitlimite 
 
6. Rangordnung 
Das Total der Finalschüsse ergibt den Rang. Bei Punktgleichheit entscheidet: 
1. der bessere Tiefschuss in der Serie 
2. Anzahl 10er / 9er usw. 
3. der Jüngere  
 
7. Gewehr und Munition 
Jugend und Junioren mit dem Sturmgewehr 90 (Kategorie D) ab Zweibeinstützen. 
Jugend und Junioren mit dem Standardgewehr (Kategorie A) Liegend frei. 
Die Beschaffung und Abgabe der Munition ist Sache des durchführenden Vereins 
und wird auf dem Schiessplatz abgegeben.  
 
8. Schiessplatz  
Schiessplatz Lyss 
 
9. Daten und Schiesszeit 
Samstag, 18. September 2010 
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10. Auszeichnungen  
Es wird je eine Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille abgegeben. 
Der Sieger erhält den Titel eines Berner-Kantonalenmeisters. 

10.1 Kranzabzeichen 

Ab folgender Punktzahl wird ein Kranzabzeichen oder eine Kranzkarte von Fr. 12.-- abgegeben: 

Kategorie A  JJ (U16)  127 Punkte                Kategorie D  JJ (U16)  117 Punkte 

Kategorie A  J   (U20)  132 Punkte                Kategorie D  J   (U20)  122 Punkte 

Die übrigen Teilnehmer erhalten einen Erinnerungspreis 

 
11. Startgeld 

Am Kantonalfinal wird kein Startgeld erhoben. 
 
12. Rückschub  
Folgendes Material ist dem Wettkampfchef bis am 14.08.2010 zurückzusenden: 
 
- gebrauchte und nicht gebrauchte Standblätter 
 
Die Kosten für den Rückschub des Materials trägt der entsprechende Verein. 
 

13. Schlussbestimmungen 
Für alle in diesen Ausführungsbestimmungen nicht erfassten Fälle gelten die Vorschriften des BSSV 
und des SSV. 
 

14. Genehmigung 
Diese Ausführungsbestimmungen treten sofort nach der Genehmigung durch die Abteilung 
Ausbildung des BSSV in Kraft. 
 
 
 
Berner Schiesssportverband 
 
Trubschachen / Aarwangen 
 
Abteilung Ausbildung    Ressort Kantonale Wettkämpfe 
 
Markus Zürcher     René Dennler 
 
 
 


